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A n l q . :  -  1  -

Sehr geehrter Herr  Diet l ,

im Auftrag der Vorsitzenden des Petit ionsausschusses, Frau Kersten Steinke, MdB.
bestät ige ich den Eingang lhres Schreibens.

Nach Prüfung lhrer Zuschrift erhalten Sie unaufgefordert weitere Nachricht.
Angesichts der Fül le der insgesamt hier eingehenden Pet i t ionen und der in jedem
Einzelfall erforderlichen sorgfältigen Prüfung bitte ich um Verständnis, dass die
Behandlung lhrer Eingabe längere Zei t  in Anspruch nehmen kann.

Bitte teilen Sie zwischenzeitl iche Anderungen des Sachverhalts oder lhrer Anschrift
dem Petit ionsausschuss unter dem angegebenen Aktenzeichen mit.

Personenbezogene Daten werden unter Wahrung des Datenschutzes gespeichert und
verarbei tet .  Dazu gehört  im Regelfal l  auch, dass lhre Pet i t ion mit  a l len von lhnen
gemachten - auch personenbezogenen - Angaben dem zuständigen Ressort der
Bu ndesregieru ng zu r  Stel lungnahme zugelei tet  wird.

Mit  f reundl ichen Grüßen

lm Auftrag
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(Frau'Jaedtke)



10 Punkte zum Ablauf und Inhalt des Petitionsverfahrens

Um lhnen Rückfra-gen zu ersparen, werden die im Regelfal l  übl ichen
Verfa h renssch ritte a uf!ezei gt.

1. Das Petit ionsverfahren beim Deutschen Bundestaq ist ein schrift l iches
Verfahren. Petit ionen auf elektronischem Weoe erfüllen"diese Voraussetzunoen
!ur, wenn sie auf einem der dafür im läternet zur Verfügung gestellten
Formulare eingereicht  werden.

2. Parlamentarisch beraten werden Bitten zur Gesetzqebunq des Bundes und
Beschwerden über die Tät igkei t  von Bundesbehördenl

3.  Pet i t ionen, die nicht  in die verfassungsmäßiqe Zuständiqkei t  des Bundes fal len,
werden an den Pet i t ionsaussch-uss däs iewei l iqän Landespar laments
abgegeben, soweit  d ie Landeszustandigkei t  gögebeÄ ist .  Da dei  Deutsche
Bundö_stag keine ger icht l iche Instanz ist l  kann'  e"r  weder Urtei le aussprecnen
noch Geriöhtsentsöheidungen aufheben oder abändern.

4. Zu ieder Petit ion wird eine Akte mit einer Petit ions-Nummer anqeleqt. Die Daten
weiden unter Beachtuno des Datenschutzes elektronisch erfasl t .  Üer Absender
der Pet i t ion (Petent)  erhäl t  e ine Eingangsbestät igung.

5.  Soweit  er forder l ich.  b i t tet  der Pet i t ionsausschuss das zuständioe
Bundesminister ium oder die zuständiqe Aufsichtsbehörde des Bundes üm
Ste l lungnahme.

6. Die Stel lunqnahme des Bundesminister iums oder der Aufsichtsbehörde wird
vom Ausschiussd ienst gepruft .

7.  Kann die Pet i t ion nach der Stel lunqnahme erfolqreich abqeschlossen werden,
wird dies dem Petenten mitgeteilf. Der Petit io"nsaussch"uss beschließt, den
Abschluss des Verfahrens zu-empfehlen. Der Deutsche Bundestag besc'hließt
entsprechend d ieser Empfehlung.

8.  Ergibt  d ie Prüfung des Ausschussdienstes,  dass die Pet i t ion keinen Erfolg
haben wird,  g ibt  es-zwei Mögl ichkei ten:

a) Dem Petenten wird das Erqebnis der Prüfunq in einem vereinfachten' 
Verfahren durch den Ausschuösdienst mitqeteilt. Der Petent kann somit sein
Anliegen noch einmal krit isch überprüfe"n und entscheiden, ob er seine
Petit iön aufrechte rhä lt.

b) Der Ausschussdienst erstellt für die parlamentarische Beratunq eine'  
Beschlussempfehlunq mit  Beqründuno. Öer Pet i t ionsausschuss be-rät  d ie
Pet i t ron und'  verabSchiedet äine Eöpfehlunq. über die der Deutsche
Bundestag beschließt, Der Petent wird dänn absthließend über das Ergebnis
der Beratüngen zu seiner Petit ion informiert.

9.  Ergibt  d ie Beratung im Pet i t ionsausschuss, dass die Pet i t ion insgesamt oder
teilweise beqründeI ist, fasst der Deutsch'e Bundestaq auf Emötehlunq des
Petit ionsausöchusses einen entsprechenden Beschluss,"der dem Petente-n und
der Bundesregierung übermittelt wird.

10. Die Bundesreqierunq ist  weoen des Grundsatzes der Gewaltentei lunq nicht
verpfl ichtet, de-m BeSchluss des Deutschen Bundestaqes zu folqen. ln öiesem
Fal l  muss sie jedoch ihre abweichende Hal iung gelenüber dem
Peti t ionsausschuss beg ründen.

Das beschr iebene umfänql iche Prüfunqsverfahren ist  n icht  in weniqen Wochen
durchzuführen. Bitte beden'ken Sie auchfSachstandsanfraqen führen aäqesichts der
Fül le der im Ausschussdienst zu bearbei tenden Vorqänoe in al ler"  Reoel  zu
Verzögerungen in der Petit ionsbearbeitung. Es wird deshaln gäOeten, davon Abstand
zu nenmen.


